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Allgemeine Geschäftsbedingungen für  
die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und  
im Saarland  
 
Voraussetzung für die Aufnahme in einer Jugendherberge ist die Mitgliedschaft im 
Deutschen Jugendherbergswerk oder in einem anderen Verband der International 
Youth Hostel Federation (IYHF). Sie kann auch vor Ort in den Jugendherbergen 
erworben werden.  
 
Kinder- und Jugendgruppen müssen von mindestens einer für die Aufsicht verant-
wortlichen Person begleitet werden.   
 
1. Reservierung 
1.1 Die Gäste können ihren Aufenthalt persönlich, telefonisch, per Fax, per Post, 

per E-Mail oder auch online reservieren. 
1.2 Die Reservierungsanfrage sollte folgende Angaben enthalten: Name, Anschrift, 

Daten der Ankunft und Abreise, Anzahl der Personen unter Angabe des Ge-
schlechtes, Geburtsdatum, Mitgliedsnummer (falls vorhanden), bei Familien Al-
ter der Kinder, Verpflegungswünsche. 

1.3 Die Reservierung wird mit der schriftlichen oder mündlichen Zusage bzw. dem 
Abschluss eines schriftlichen Belegungsvertrages für beide Seiten verbindlich.  

1.4 Bei Gruppen und bei längeren Aufenthalten wird auf jeden Fall ein schriftlicher 
Belegungsvertrag abgeschlossen. 

1.5 Unangemeldete Gäste können nur übernachten, wenn die Belegungssituation 
es zulässt. 

 
2. Zahlung 

Die Zahlung für den Aufenthalt in der Jugendherberge ist spätestens bei der 
Abreise fällig. Eine Anzahlung kann verlangt werden. Näheres regelt der abge-
schlossene Belegungsvertrag. 

 
3. Absagen 
3.1 Gäste mit Reservierungsbestätigung können ihre Buchung schriftlich absagen. 

Die Absage muss der Jugendherberge bis zum Vortage der geplanten Anreise 
zugegangen sein. 

3.2 Gäste mit einem schriftlichen Belegungsvertrag müssen schriftlich absagen. 
Die Absage muss mindestens acht Wochen vor dem geplanten Anreisetag der 
Jugendherberge zugegangen sein, sofern im Belegungsvertrag nichts anderes 
vereinbart wurde. Auch eine Berichtigung der Teilnehmerzahl muss mindes-
tens acht Wochen vor dem geplanten Anreisetag schriftlich erfolgen.  

3.3 Bei Anmeldungen innerhalb acht Wochen vor Anreise und danach erfolgten 
Absagen gelten in jedem Fall die Regelungen, die unter »Ausfallzahlung« im 
nächsten Kapitel genannt sind. 

3.4 Die Jugendherbergen sind berechtigt, gegenüber angemeldeten Gästen wegen 
Nichtverfügbarkeit der zugesagten bzw. vereinbarten Leistungen bis vier Wo-
chen vor dem Anreisetag von der Zusage der Reservierung bzw. dem schriftli-
chen Belegungsvertrag zurückzutreten. Sie sind in diesen Fällen verpflichtet, 
die angemeldeten Gäste unverzüglich von der Nichtverfügbarkeit zu informie-
ren und ihnen bereits erbrachte Anzahlungen zu erstatten. Betroffene Gäste 
erhalten bei der Suche nach einer Ersatzunterkunft Unterstützung. 

 
4. Ausfallzahlung 
4.1 Wenn die Absagefristen nicht eingehalten werden oder zwischen der Zahl der 

angemeldeten und der angereisten Gäste eine Minderung um mindestens 
zwanzig Prozent eintritt oder die Gäste gar nicht erscheinen, wird durch die 
Jugendherberge je Person und Tag eine Entschädigung von fünfzig Prozent al-
ler vereinbarten Leistungen gefordert, es sei denn, der Gast weist nach, dass 
ein geringerer oder kein Schaden entstanden ist. 

4.2 Sollten die der Jugendherberge durch den Rücktritt entstandenen Kosten 
nachweisbar höher sein als dieser Pauschalbetrag, so wird vom Gast dieser 
Betrag geschuldet. 

4.3 Auf die Entschädigung wird verzichtet, wenn die vereinbarten Leistungen von 
anderen Gästen in Anspruch genommen werden.  

 
5. Mitgliedschaft  

Die Vorlage der gültigen Mitgliedskarte ist Voraussetzung für die Nutzung der 
Jugendherbergen. 

 
6. Mitgliedschaft von Personen 
6.1 Die Mitgliedskarte kann von allen Personen mit festem Wohnsitz in der Bun-

desrepublik Deutschland bei allen DJH-Mitgliedskartenausgabestellen (auch 
Jugendherbergen und Geschäftsstellen der DJH-Landesverbände) erworben 
werden.  

6.2 Einzelgäste bis 26 Jahre erhalten die Juniorenkarte. Für Einzelgäste, die älter 
als 26 Jahre sind, und für Familien gibt es die Mitgliedskarte „Familie/27 Plus“ 
(FAM/27 Plus). Eheähnliche Gemeinschaften sind Familien gleichgestellt, 
wenn sie einen gemeinsamen Wohnsitz haben. Für jedes Familienmitglied 
kann eine eigene Mitgliedskarte ausgestellt werden. Volljährige Kinder benöti-
gen eine eigene Mitgliedschaft. 

6.3 Familienmitgliedskarten (FAM/27 Plus) berechtigen den volljährigen Kartenin-
haber zur Mitnahme eigener und befreundeter minderjähriger Kinder. 

6.4 Ausländische Gäste, die nicht Mitglied eines der IYHF angeschlossenen Ver-
bandes sind, können vor Ort die »Internationale Gastkarte« (Welcome Stamps) 
erwerben. 

 
7. Mitgliedschaft von Organisationen 
7.1 Schulen, Jugendgruppen, Vereine, Verbände, Stiftungen, Firmen, Körperschaf-

ten und andere Organisationen erwerben die körperschaftliche Mitgliedschaft 
und erhalten dafür Gruppenmitgliedskarten. Für die Aufnahme gelten die sat-
zungsrechtlichen Bestimmungen der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und 
im Saarland. 

7.2 Mit der Gruppenmitgliedskarte kann der/die Leiter/in mit einer Gruppe in der 
Jugendherberge übernachten. Die Gruppenmitgliedskarte ist kein Ersatz für 
die Einzelmitgliedschaft. Sie ist nicht übertragbar auf andere Institutionen oder 
Personen.  

7.3 Eine Gruppe besteht aus mindestens vier Teilnehmer/innen einschließlich der 
Leitung. Gruppenleiter/innen müssen mindestens das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.  

 
 

 
 
 

 
 
8. Preise 

Grundlage der Preise ist die aktuelle Preisliste der Jugendherbergen in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland zum Zeitpunkt des Eingangs der Reservierungsan-
frage, wenn nicht andere Preise im Belegungsvertrag vereinbart sind. Preislis-
ten sind bei der Zentrale und in den Jugendherbergen erhältlich.  

 
9. Haftung 
9.1 Gäste, die aus eigenem Verschulden Schäden an Gebäuden und Inventar 

verursachen, werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz 
herangezogen (Erziehungsberechtigte und Veranstalter eingeschlossen). 

9.2 Eine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Wertgegenständen 
kann nur übernommen werden, wenn diese der Betriebsleitung oder ihrer Ver-
tretung ausdrücklich zur Verwahrung gegeben wurden, es sei denn, das DJH, 
seine Organe oder Mitarbeiter haben den Verlust oder die Beschädigung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verursacht. Auch hier gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen.  

9.3 Für Schäden an Kraftfahrzeugen (einschließlich Inhalt) und Fahrrädern, die 
sich auf dem Gelände der JH befinden, wird nicht gehaftet, sofern der Schaden 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch das DJH oder seine Organe oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht worden ist. 

 
 

 
Unser Miteinander in den Jugendherbergen  
in Rheinland-Pfalz und im Saarland  
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erlebnisreichen Aufenthalt. 
 
Sie und zahlreiche andere Gäste finden in unseren Jugendherbergen nicht nur eine 
Fülle von Begegnungsmöglichkeiten, sondern treffen auch auf eine Vielzahl von  
Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Kulturen. Die folgenden Regeln 
sollen helfen, zu einem guten Miteinander aller Gäste im Haus beizutragen. 
 
 
Ankunft / Abreise 
Zugesagte Plätze werden bis 19 Uhr freigehalten. Danach können sie an andere 
Gäste vergeben werden. Gerne können Sie individuelle Ankunftszeiten mit der Be-
triebsleitung vereinbaren. 
 
Sie haben nicht reserviert? Informieren Sie sich telefonisch oder online, ob die  
Jugendherberge noch freie Plätze hat. Eine Übernachtung unangemeldeter Gäste 
ist dann möglich, wenn die Belegungssituation es zulässt. 
 
Wer in einer Jugendherberge überachten oder andere Angebote in Anspruch neh-
men möchte, ist Mitglied des Deutschen Jugendherbergswerkes oder eines anderen 
nationalen Jugendherbergsverbandes sein. Reisende mit deutscher Anschrift ohne 
Mitgliedskarte können auch in der Jugendherberge Mitglied werden, ausländische 
Gäste ohne Mitgliedskarte müssen eine „Internationale Gastkarte“ erwerben. 
 
Ist der Tag der Abreise gekommen, bitten wir Sie die Zimmer bis 9:30 Uhr zu räu-
men. Eine Abreise vor 7 Uhr ist nach vorheriger Vereinbarung möglich. 
 
 
Aufenthalt 
Als Gruppenleiter oder Lehrer sind Sie verantwortlich für Ihre Gruppe.  
Auf den Zimmern dürfen keine Speisen zubereitet oder elektrische Geräte, wie z.B. 
Kocher verwendet werden. Rauchen ist in der Jugendherberge nur in den speziell  
ausgewiesenen Bereichen möglich. Der Konsum von mitgebrachten alkoholischen 
Getränken ist in den Räumen und auf dem Gelände der Jugendherberge nicht mög-
lich.  
 
Damit jeder schlafen kann, der schlafen möchte, ist zwischen 22:00 Uhr und 07:00 
Uhr die Nachtruhe einzuhalten. Abweichende Vereinbarungen mit der Betriebslei-
tung sind möglich. 
 
Unsere Jugendherbergen sind in der Regel bis 22:00 Uhr geöffnet. Erwachsene  
erhalten für Ihren Aufenthalt einen Haustürschlüssel. 
 
Tiere dürfen nicht mitgebracht werden. Die Mitnahme von Blindenhunden ist in  
Absprache mit der Betriebsleitung möglich. 
 
 
Hausrecht 
Die Betriebsleitung übt das Hausrecht im Auftrag des Vorstandes der Jugendher-
bergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland aus. Bei grober Verletzung der Haus-
ordnung kann die Betriebsleitung oder ein Beauftragter ein Hausverbot ausspre-
chen. Dem Gast ist der Grund für das Hausverbot mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


